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Schule und Arbeit

Rechte von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
16 Jahre
•	 ausweispflichtig
•	 meldepflichtig
• beschränkt testierfähig
• eidesfähig
• Eheschließung mit Zustimmung des 

Familiengerichts
• Besuch von Gaststätten, Discos und 

Kinos bis 24 Uhr
• Filme, PC-Spiele mit Freigabe „ab 16“
•	 Bierkonsum	in	der	Öffentlichkeit	erlaubt
• Wahl zur betrieblichen Jugend- und 

Auszubildendenvertretung
• aktives Wahlrecht bei Kommunalwahlen*
• Führerschein A1,L,M,T

17 Jahre
• begleitetes Fahren
• Wehrfähigkeitsalter mit Zustimmung eines  

gesetzlichen Vertreters

18 Jahre
• volljährig
• voll geschäftsfähig
• prozessfähig, deliktsfähig,schuldfähig
• ehemündig
• aktives und passives Wahlrecht bei  

allgemeinen Wahlen
• Wahlrecht zum Betriebs-  

oder Personalrat
• Ende der Berufsschul-
pflicht**

• Ende der Jugendschutz-
bestimmungen

• Führerschein Klasse 
A2, B, BE, C, C1, CE, 
C1E

* in einigen Bundesländern
** unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundes-
ländern, alternativ: mit dem 21. Lebensjahr, mit Abschluss 
der Berufsausbildung

Aufgabe: Stellt die für die Arbeitswelt relevanten Rechte von Kindern und Jugendlichen zusammen.
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Von Geburt an ist jedes Kind
rechtsfähig

1 Jahr
• Rechtsanspruch Krippen- 

platz

3 Jahre
• Rechtsanspruch Kinder-

gartenplatz

6 Jahre
•	 Beginn	der	allgemeinen	Schulpflicht	nach	den	 

Landesschulgesetzen
• Kinobesuch bis 20 Uhr
• Filme, PC-Spiele mit Freigabe „ab 6 Jahren“, 

mit Eltern zusammen auch Filme „ab 12“ 

7 Jahre
• beschränkt geschäftsfähig
• zivilrechtlich beschränkt deliktsfähig

10 Jahre
• beschränkt deliktfähig bei fahrlässigen  

Verkehrsunfällen

12 Jahre
• Zustimmung bei einem Religionswechsel
• Filme, PC-Spiele mit Freigabe „ab 12 Jahren“

13 Jahre
• leichte und geeignete Arbeiten sind stunden-

weise erlaubt

14 Jahre
• religionsmündig
• Anhörungs- bzw. Mitentscheidungsrecht in  

familien- und sorgerechtlichen Fragen
• bedingt strafmündig
• Kinobesuch bis 22 Uhr

15 Jahre
• Fahrberechtigung für Mofas 
• nach 9 Schuljahren endet die allgemeine  
Schulpflicht*

• Ende des Beschäftigungsverbotes


